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Kr. 140 Diez, Mittwoch fcett8. Juli 191» 59 . Jahrgang

J .-Nr. 897 E. Diez,  den 26. Juni 1919.
An die Magistrate der Städte Diez , Bad Ems,
Rasta « und an die Herren Bürgermeister der

Landgesneinden.
Betr . : Betriebs st euer - Veranlagung.
Gemäß Artikel 5 Nr. 4 der Anweisung vom 5 März

1894 zur Veranlagung der Betriebssteuer gehen Ihnen heute
die Hebelisten und die Steuerzuschriften für die Steuerpflich¬
tigen zu.

Die Steuerzuschriften sind den Steuerpflichtigen sofort
gegen Empfangsschein zuzustelleii. Im übrigen verweise ich
wegen der Aushändigung auf mein Ausschreiben vom 2.
April 1898, J .-Nr. I, 3104 (KreiSbl. Nr. 80), nach dem auch
wegen der Betriebssteuer-Zuschriften genau zu verfahren ist.

Die Empfangsscheine sind mir spätestens bis den 10.
Juli zurückzureichen

Der Auszug aus der Betriebssteuer-Nachweisung ist dem
Ortserheber(Gemeinderechner) sofort mit der Weisung zuzu-
ferligen, die darin verzeichneten Bezüge innerhalb 14 Tagen
nach Behändigung kur Steuerzuschriftenvon den Steuer¬
pflichtigen einzuziehen. Bis spätestens zum 25. Juli ist der
Gesamtbetrag der auf die einzelnen Gemeinden für das
Jahr 1919 entfallenden Betriebssteuerbeträge in einer
Sumrye an die Kreiskommunalkassehier abzuliefern.

Der
I . B . t

Scheuern.» « *
Gesehen und genehmigt:
Chef der Militärverwaltung des llnterlahnkreises

Chat ras . Major.

J .-Nr. II. 6219. Diez,  den 30. Zun; 1919.
Bekanntmachung.

Ter Wilhelm Wagner in Altendiez ist zum Bürger¬
meister dieser Gemeinde auf die gesetzmäßig? achtjährige
Amtsdauer, beginnend mit dem 1. Juli d. Js , gewählt nnv
und von inir bestätigt worden.

Der Landrat.
I.

Scheuern.* * *
Gesehen und genehmigt:

? -r Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreifes
Cha t ra s, Major.

Berlin  W . 66, den 7. Mai 19l9.
Wilhelmstraß» 80.

Des Herrn Justizministers „Allgemeine Verfügung vom
10. Dezember 1918, betreffend das Verfahren der Gerichts¬
vollzieher bei der Räumung von Wohnräumen im Wege der
Zwangsvollstreckung" (Justizministerialblatt S . 501) ist von
Verwaltungsbehörden, in der Presse und im Publikum ver¬
schiedentlich so aufgesaßt worden, als ob keine Exmissionen
vorgenommen werden dürften, bevor die zuständige Behörde
nicht für ein anderweitiges Unterkommen der zu Exmittie¬
renden gesorgt habe. Zu dieser Auffassung bietet, wie der
Herr Justizminister mir mitteilt, der Wortlaut der Allge¬
meinen Verfügung keinen Anhalt. Ter Erlaß einer Ver¬
fügung solchen Inhalts würde auch über den Rahmen seiner
Zuständigkeit, wie der der Landesgesetzgebnnghinausgehen,
da sie die in der Zivilprozeßordnung geregelte Vollstreckung
gerichtlicher Urteile einschränken würde. Tie Verfügung be¬
zwecke lediglich, den zuständigen Behörden Gelegenheit zu ge¬
ben, die schweren Folgen, die die gesetzmäßige Vollstreckung
von Räumungsurteilen,unter den gegenwärtigen Verhält¬
nissen haben könnten, abzuwenden oder wenigstens zu mil¬
dern. Zn diesem Zwecke sei den Gerichtsvollziehern die Ver¬
pflichtung auferlegt worden, unter den in der Verfügung
bezeichnet«« Voraussetzungen die Mitwirkung der zuständi¬
gen Ortspolizeibehörde vor der Räumung von Wohnungen
zu erbitten.

Ter Herr Justizminister hat ferner erklärt, daß auch
eine Ergänzung der Allgemeinen Verfügung dahin, daß
der Gerichtsvollzieher die Räumung auf Antrag der Be¬
hörde für . eine angemessene Frist hinausschiebenmüsse,
nicht vorgenommen werden könne.

Tenn gegenüber den Bestimmungen der Zivilprozeß¬
ordnung über die Vollstreckung von Urteilen und anderen
Vollstreckungstitteln könne eine zeitliche Beschränkung der
Vollstreckung nicht angeordnet werden, zumal § 721 Z. P . O.
die Befugnis, dem Schuldner eine RäumungSfrist zu ge¬
währen, dem erkennenden Gericht einränmen. und zwar
nur auf Antrag des Schuldners.

Eure Tit . ersuche ich ergebenst, den zuständigen Pvlizei-
und Gemeindebehörden vom Vorstehenden Kenntnis zu geben
und es ihnen zur Pflicht zu machen, bei Eingang der An¬
zeige des Gerichtsvollziehers von einer bevorstehenden Räu¬
mung im Wege der Zwangsvollstreckung unverzüglich alle
denkbaren Schritte zur Unterbringung der aus dem Besitze
zu setzenden Personen zu ergreifen. Die behördliche Tätig-



feit darf nicht, wie es hier und da grundsätzlich geschehen
soll, erst dann einsetzen, wenn die Räumung vollzogen und
tatsächlich« Obdachlosigkeit eingetreten ist.

Eine größere Anzahl von Abdrucken dieses Erlasses
ist beigefügt. Soweit sich noch ein größerer Bedarf an
diesen Abdrucken ergibt , ist er innerhalb 8 Tagen bei der
Geheimen Kanzlei des Staatskommissariats für oas Woh¬
nungswesen, Berlin W. 66, Wilhelmstraße 80, anzumelden.
Der Staatskommiffar für das Wohnungswesen:

gez Scheidt.
* * *

Abdruck den Herren Bürgermeistern zur Kenntnis und
Beachtung.

Diez,  den 25. Juni ISIS.
Der Landrat.

I.
Scheuern.

* * *

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

Chat  ras , Major.

Michtamtttcher fett
Nnterstützungsgesuche werden von ehemaligen Heeres-

angehörigen des Mannschastsstandes und von ehemaligen
Unterbeamten der Mililäcverwaltmig sowie von ihren Hinter¬
bliebenen häufig unmittelbar an das Kriegsminisierium ge¬
richtet. Ueber derartige Gesuche haben aber die ö tlich zu¬
ständigen Versorgungsämter entweder selbständig zu entscheidn
oder mindestens Ermittelungen über die Verhältnisse der
Unterstützungsbedürftigenanzustllen Letzteres geschieht unter
Inanspruchnahme des Bezirkskommandos oder der amtl
Fürsorgestellen Um Verzögerungen in der Erledigung d-r
UnterstützungSgesuche zu vermeiden, kann den Bittstellern der
vorerwähnten Unterklassen somit zu ihrem eigenen Vorteil
nur dringend geraten werden, sich vorkommenden Falls nicht
an das Kriegsministerium, sondern an das für ihren Wohn¬
ort zuständige Versorgungsamt oder wenn es sich uw Hinter¬
bliebene aus dem letzten Kriege handelt, an die amtlichen
Fürsorgestellen zu wenden. Diese werden die Gesuche an
die für die Entscheidung zuständigen Stellen weiterleiten.

Der Eaatenstavd im Deutsche« Reich.
Nach den im Statistischen Reichsamt zusammengeftell-

ten Nachrichten standen am Anfang des Monats Juni im
Deutschen Reich die Saaten (wenn Nr . 1 sehr gut, Nv. 2 gutz
Nr . 3 mittel (durchschnittlich). Nr . 4 gering und Nr . 5 sehr
geriifc bedeutet) folgendermaßen : Winterweizcn 2,6 <Mai
1919 2,5 bezw. Juni 1918 2,4), Sommerweizen 2,9 (— bezw.
2.6, Winterspelz 2,7 (2,7 bezw. 2,0), Winterroggen ^ 2,9 (2,8
bezw. 2,5), Sommerroggen 2.9 (— bezw. 2,6), Sommer¬
gerste 2,7 (- bezw. 2,5), Hafer 2.9 (— bezw. 2,7). Kar¬
toffeln 2,7 (— bezw. 2,6), Zuckerrüben 2.9 (— bezw. 2,7),
Klee 3.1 (2,8 bezw. 3,1), Luzerne 3.2 (2.8 bezw. 2,4), Be
wäsferiinaswiesen 2,8 (2,7 bezw. 2,2), andere Wiesen 3,3
(3,0 bezw. 2,7). Für oen Regierungsbezirk Köln wurden fol¬
gende Noten ausgegeben : Winterweizen 2,8, Sommerweizen
3,0. Roggen 3,1, Sommergerste 3,0, Hafer 3,1. .Kartoffeln
2.7. Zuckerrüben 2L, Klee 3,0, Luzerne 2,9, Bewässerungs-
Wiesen 3,1, andere Wiesen 3,5.

In den amtlichen  Bemerkungen heißt es . Der
Verlauf der Witterung im Monat Mai war fast im ganzen
Reiche für die Entwickelung der Feldfrüchte ungünstig.
Trockenheit  hat das Wachstum um Wochen zurückge-
halten und die Frühjahrsbestellung verzögert, die außerdem
unter Arbeitermangel und Unlust zu fleißiger Arbeit zu
leiden hatte . Manche Gebiete blieben den ganzen Monat hin¬
durch ohne Regen. Nur in den östlichen Landesteilen

Preußens und, anfangs des Monats auch in Württemberg,
fielen mehr oder weniger ergiebig Niederschläge. Ter Mangel
an Dünger macht sich häufig recht bemerkbar. In ver¬
schiedenen Gegenden treten Feldmäuse wieder stärker auf.
Auch Trahtwürmer und Erdflöhe richten viel Schaden an.
Ebenso wird vielfach über Verunkrautung der Felder be¬
richtet.

Tie Wi nt e rh a lmfrü  cht e haben sich infolge der
rauhen Witterung , zum Teil auch wegen Stickstoffmangrls,
nicht recht entwickeln können. Weizen und Svrlz haben
noch verhältnismäßig wenig gelitten ; der Roggen ist mehr
mitgenommen worden und steht vielfach dünn und spitz.
Das Sommergetreide,  dessen Aussaat stellenweise
erst kurz vor Abgabe der Berichte beendet war , läßt viel¬
fach noch keine sichere Beurteilung zu. Tie Saaten gingen
ungleichmäßig auf und entwickeln sich nur langsam . Die
Frühsaaten scheinen unter der KältL> und Trockenheit we¬
niger gelitten zu haben als die spät gesäten. Bon den
Hackfrüchten  waren die früheren Kartoffeln Ende Mai
zwar ausgelaufen , stockten aber wegen Trockenheit und
Steifte in der Weiterentwickelung. Tie Spätkartoffeln wa -en
größtenteils noch nicht sichtbar, stellenweise auch noch nicht
vollständig ausgepflanzt . Tie abgegebenen Noten haben
unter diesen Umständen kaum irgendwelchen Wert Das
trifft auch für die Zuckerrüben zu, die ebenfalls erst zum Teil
ausgelaufen waren . Stellenweise mußten sie, weil sie wegen
Trockenheit lückenhaft oder gar nicht äufgegangen waren,
umgepflügt und nochmals gesät werden. Klee . Lujeine
und W iesen  bieten bis jetzt im allgemeinen wenig Aus¬
sicht ans befriedigenden Ertrag . Vom Klee, 'der  schon
vorher vielfach nur dünn bestanden war , mußte noch manches
Feld umgepflügt werden. Ten Wiesen fehlt das dichte
Vodengras . Ta die Weiden nicht genügend Futter liefern,
maß von den für die Heugewinnung bestimmt gewesenen
Klee- und Luzernefeldern vieles grün beigefüttert werden.

Industrie , Handel und Gewerbe-
WTB Dortmund,  29 . Juni . Die Generalversamm¬

lung des Deutschen Berlegerverbandes  der Lokal¬
presse beschloß, dre Mitglieder gnfzufordern , angesichts der
gewaltigen Steigerung aller Unkosten die Anzeigen- und Be¬
zugskosten zu e r h ö h e n. ^ i .

Vermischte Nachrichten,
Zeitgemäß!  Es sind jetzt Aprikosen zu hoben, di-

fetu sä,Glich verpackt in Kisten zur Schau und zum Kaufe
in Koblenz ausgestellt sind. Das Stück kostet nur 5,50
Mark.

* Bemalte Kleider.  Das Neueste aus dem Gebiet
der französischen Mode sind bemalte Kleider . Tie Farben
sind haltbar und waschecht, und das ganze Verfahren wirk,
vorläufig streng geheimgehalten. Tie dünnen Farbenschich¬
ten sind die einzig mögliche Verzierung der Sommerkleider,
die an Dünne und Leiclstigkeit des Stoffes das denkbar Mög¬
liche leisten. Niemals sind in der Mode, selbst nicht in den
Zeiten des Tirectoires , da die Damen sich in zarteste
Schleier hüllten , dünnere , leichtere und durchsichtigere Toi¬
letten getragen worden, als jetzt in den französischen Mvde-
bädern. Ter beliebteste Stoff ist ein Baumwollvoile , der sich
nur wie ein leichter Hauch über den Körper legt. Tie be¬
malten Kleider sind nicht etwa einfarbig und nüchtern , son¬
dern die Malereien stellen, sowohl was die Farbenverbindung
als die Ornamentik anbetrifft , richtige Kunstwerke dar . Tie
Toiletten werden am häufigsten, dem antikisierenden Stil
der ganzen Tracht folgend, miss Ornamenten verziert , die
sich an altgriechische Vorbilder anlehnen . Es sind stilisierte
Blattgewinde oder Blumenkränze , bisweilen auch mehr
geometrische Zeichnungen, die ihre Verwandtschaft mit der
kubistischen Kunst verraten . Der malerische Schmuck wird
dem Stoffe verliehen , nachdem das Kleid zugeschnitten ist.
Tie Ornamente lind bereits auf die Stoffe aufgetragen , be¬
vor diese genäht werden.
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